


IT.NRW ∙ Postfach 10 11 05 ∙ 40002 Düsseldorf


An den

Bieter

Offenes Verfahren „Zentraler Einkauf IT für die Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen - Rahmenvertrag über APCs“
Allgemeine Informationen zur Erstellung eines Angebotes

Vergabe Nr.: 26-T600426008

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist nur die Abgabe eines elektronischen Angebotes über den Vergabemarkt zugelassen.

Das elektronische Angebot können Sie elektronisch in Textform über den Vergabemarktplatz NRW im Projektraum unter dem Register „Angebote“ abgeben. Die Abgabe über den Kommunikationsraum oder in anderer elektronischer Form führt zum Ausschluss vom Vergabeverfahren.

Hinweise zur Vergabe
1. Rückfragen
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter IT.NRW vor Angebotsabgabe darauf hinzuweisen. Sämtliche Fragen, Hinweise oder dergleichen zu dieser Ausschreibung, sind im Projektraum der  Ausschreibung unter „Kommunikation“ zu stellen und sollten spätestens bis zum 10.04.2026 bei der ausschreibenden Stelle eingegangen sein.
Die Beantwortung der Fragen erfolgt elektronisch bis spätestens sechs Tage vor Ablauf der Angebotsfrist. Alle Fragen und Antworten werden in anonymisierter Form auf dem Vergabemarktplatz NRW (http://www.evergabe.nrw.de/) im entsprechenden Projektraum bekannt gegeben.

2. Ausschlusskriterien, Bewertungskriterien und Teststellung
Die in diesem Anschreiben der Leistungsbeschreibung und dem Leistungskatalog angegebenen Mindestanforderungen sind Ausschlusskriterien. Die Unterschreitung eines Minimumwertes führt zum Ausschluss von der weiteren Bewertung. 
2.1 Teststellungen und Bewertungskriterien 
Diejenigen Bieter, deren Produkte laut Angebot die Mindestanforderungen erfüllen, werden zu einer Teststellung je Los aufgefordert.
Bei der Anlieferung der Geräte zur Teststellung muss die Teststellung eindeutig beschriftet und identifizierbar sein. Es müssen sowohl die Produkte als auch die Umverpackungen gekennzeichnet werden. Jeder Aufkleber muss folgende Daten enthalten:

Die Aufkleber müssen auf folgenden Komponenten / Verpackungen angebracht sein:

	Karton des Gerätes

	PC (jeweils auf dem Deckel, so dass von oben ablesbar)

	Auf externem Netzteil des PCs

	

	Tastatur (auf der Unterseite)

	


Bei Erteilung des Zuschlages auf ein Angebot geht das Eigentum an dem zu Testzwecken überlassenen Produkten auf den Auftraggeber über. Dies geschieht für den Auftraggeber kostenneutral. Die Referenzprodukte dienen während der Vertragslaufzeit der Überprüfung der gelieferten Produkte hinsichtlich der Gleichwertigkeit mit den angebotenen Produkten.

Alle Bieter, auf deren Angebote der Zuschlag nicht erteilt wird, werden von IT.NRW benachrichtigt und sind verpflichtet, die Produkte nach Erteilung des Zuschlages bei IT.NRW abzuholen. 
Im Rahmen der Teststellung erfolgt zum einem eine Überprüfung der Einhaltung der Mindestanforderungen, zum anderen eine Ermittlung der Bewertungspunkte. Die Teststellung dient der Überprüfung der Einhaltung der Mindestanforderungen, der Ermittlung der Leistungspunkte und der Messung des Energieverbrauchs.

Zum Bewertungsverfahren verweise ich auf die Beschreibung des Verfahrens in den Anlagen „Leistungskatalog“ und das „Auswertschema“. 

 Die Teststellung wird durch IT.NRW durchgeführt (im Dienstgebäude des IT.NRW in 40476 Düsseldorf, Mauerstraße 51) auf der Basis der in den Vergabeunterlagen gemachten Anforderungen. Die Teststellung muss kostenlos für IT.NRW erfolgen. Die Nichtteilnahme führt zum Ausschluss von der weiteren Bewertung. Die zu testenden Produkte werden durch IT.NRW benannt und sind innerhalb von drei Wochen nach Aufforderung in einfacher Ausführung zu liefern. Der Zeitraum für die Teststellung beträgt sieben Wochen.  Testkriterien, die zum Ablauf des Testzeitraums nicht eindeutig positiv abgeschlossen werden konnten, gelten als nicht erfüllt und führen zum Ausschluss von der weiteren Bewertung. Die Teststellung wird voraussichtlich vom 01.06.2026-21.07.2026 durchgeführt.
3. Zuschlagskriterien
Zur Vorgehensweise bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots siehe Anlage Leistungskatalog und Auswerteschema.
4. Einreichung des Angebots
Dem Angebot müssen alle in dem Formular 325 EU aufgeführten Dokumente beigefügt werden. Unvollständige Angebote können von der Bewertung ausgeschlossen werden.

Das Angebot muss in deutscher Sprache abgefasst sein. 

Für die Erstellung des Angebotes wird keine Vergütung gewährt. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben.

Für das Angebot sind nur die über den Vergabemarktplatz zur Verfügung gestellten Vordrucke zu verwenden. Die Verwendung selbst gefertigter Abschriften ist unzulässig und führt zum Ausschluss von der Bewertung. Die Verwendung von Vergabeunterlagen, die der Bieter nicht selbst im Wege der Freischaltung auf dem Vergabemarktplatz erlangt hat, ist unzulässig und führt zum Ausschluss von der Bewertung.

Das Anfertigen von Kopien für andere Zwecke sowie jede Veröffentlichung oder Weitergabe (auch auszugsweise) ist ohne Genehmigung von IT.NRW untersagt.

Hinsichtlich der Abgabe eines elektronischen Angebotes über den Vergabemarktplatz verweise ich auf die Hinweise im Vergabemarktplatz NRW. Das Angebot muss dort spätestens zum Ende der Angebotsfrist hinterlegt sein. 

Das elektronische Angebot können Sie elektronisch in Textform über den Vergabemarktplatz NRW im Projektraum unter dem Register „Angebote“ abgeben. Die Abgabe über den Kommunikationsraum oder in anderer elektronischer Form führt zum Ausschluss vom Vergabeverfahren.

Bei der Abgabe eines elektronischen Angebotes entfällt das Erfordernis der handschriftlichen Unterzeichnung der Dokumente.
Unternehmen, die ein Angebot abgeben wollen, sind verpflichtet, regelmäßig auf dem Vergabemarktplatz unter der Ausschreibung nachzusehen, ob Angaben zur Änderung bzw. Konkretisierung der Verdingungsunterlagen veröffentlicht worden sind. Ein Angebot kann nur berücksichtigt werden, wenn der Bieter die veröffentlichten Angaben in seinem Angebot berücksichtigt hat.
Hinweis:
Dem Angebot dürfen keine allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers zu Grunde liegen. Sollten allgemeine Geschäftsbedingungen dem Angebot beiliegen oder sonst wie auf allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers verwiesen werden, so wird das Angebot von der weiteren Bewertung ausgeschlossen. Stellen Sie bei Abgabe Ihres Angebotes sicher, dass Sie keine allgemeinen Geschäftsbedingungen beigelegt oder darauf verwiesen haben.
5. Nebenangebote
Nebenangebote zu dieser Ausschreibung sind nicht zugelassen. 
6. Einlegung von Rechtsbehelfen und Frist gem. § 160 Abs. 3 Nr. 4 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB)
Gem. § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

7.
Wettbewerbsregisterauszug
Wir weisen darauf hin, dass wir als Auftraggeber bei Aufträgen ab einer Höhe von 30.000 Euro verpflichtet sind, vor Zuschlagserteilung einen Wettbewerbsregisterauszug für den Bieter einzuholen, der den Zuschlag erhalten soll. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Weiß

